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 Gesetzentwurf
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 Entwurf eines Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung
 von Mindestarbeitsbedingungen

 A.  Problem und Ziel

 Es  gibt  zunehmend  Wirtschaftszweige,  in  denen  es  entweder  keine  Tarifverträge
 gibt  oder  eine  Tarifbindung  nur  für  eine  Minderheit  der  Arbeitnehmer  und
 Arbeitnehmerinnen  oder  der  Arbeitgeber  besteht.  In  diesen  Bereichen  bedarf  es
 eines  Verfahrens  zur  Sicherstellung  angemessener  Arbeitsbedingungen  für  Ar-
 beitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

 B.  Lösung

 Das  bisher  in  der  Praxis  nicht  angewandte  Mindestarbeitsbedingungengesetz
 von 1952 wird mit Blick auf diese Problemstellung überarbeitet.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen

 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2. Vollzugsaufwand

 Kosten für Hauptausschuss und Fachausschüsse.

 E.  Sonstige Kosten

 Durch  die  Neuregelung  kann  die  deutsche  Wirtschaft  mittelbar  kostenseitig  be-
 lastet  werden.  Kosteninduzierte  Einzelpreiserhöhungen  lassen  sich  nicht  aus-
 schließen.  Unmittelbare  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf
 das  Verbraucherpreisniveau,  sind  jedoch  nicht  zu  erwarten.  Mit  der  Festsetzung
 von  Mindestarbeitsentgelten  verbundene  Erhöhungen  der  Einkünfte  der  Arbeit-
 nehmer  und  Arbeitnehmerinnen  haben  entsprechende  Mehreinnahmen  des  Fis-
 kus und der Sozialversicherungsträger zur Folge.

 F.  Bürokratiekosten

 Durch  das  Änderungsgesetz  werden  keine  Informationspflichten  im  Sinne  des
 Normenkontrollratsgesetzes eingeführt, geändert oder aufgehoben.
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Anlage 1
 Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung
 von Mindestarbeitsbedingungen

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Das  Gesetz  über  die  Festsetzung  von  Mindestarbeitsbe-
 dingungen  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungs-
 nummer  802-2,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  224  der  Verordnung  vom  31.  Oktober
 2006 (BGBl. I S.  2407), wird wie folgt geändert:

 1.  Der  Überschrift  des  Gesetzes  wird  die  Angabe  „(Min-
 destarbeitsbedingungengesetz – MiArbG)“ angefügt.

 2.  In  der  Überschrift  des  Ersten  Abschnitts  wird  das  Wort
 „Mindestarbeitsbedingungen“  durch  das  Wort  „Mindest-
 arbeitsentgelten“ ersetzt.

 3.  §  1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Mindestarbeitsentgelte  können  in  einem  Wirt-
 schaftszweig  festgesetzt  werden,  wenn  in  dem  Wirt-
 schaftszweig  bundesweit  die  an  Tarifverträge  gebunde-
 nen  Arbeitgeber  weniger  als  50  Prozent  der  unter  den
 Geltungsbereich  dieser  Tarifverträge  fallenden  Arbeit-
 nehmer beschäftigen.“

 4.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  nach  dem  Wort  „einen“  das  Wort
 „ständigen“  eingefügt  und  wird  das  Wort  „Mindestar-
 beitsbedingungen“  durch  das  Wort  „Mindestarbeits-
 entgelte“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Hauptausschuss  besteht  aus  einem  Vorsit-
 zenden  und  sechs  weiteren  ständigen  Mitglie-
 dern.“

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Die  Mitglieder  und  deren  Stellvertreter  müssen
 in  der  Lage  sein,  umfassend  die  sozialen  und  öko-
 nomischen  Auswirkungen  von  Mindestarbeits-
 entgelten einzuschätzen.“

 c)  Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

 „(3)  Die  Bundesregierung  beruft  den  Vorsitzenden
 sowie  zwei  weitere  Mitglieder  und  deren  Stellvertre-
 ter  auf  Vorschlag  des  Bundesministeriums  für  Arbeit
 und  Soziales  sowie  je  zwei  Mitglieder  und  deren
 Stellvertreter  auf  Grund  von  Vorschlägen  der  Spitzen-
 organisationen  der  Arbeitgeber  und  der  Arbeitnehmer
 für  die  Dauer  von  drei  Jahren.  Üben  die  Spitzenorga-
 nisationen  der  Arbeitgeber  oder  der  Arbeitnehmer  ihr

 Vorschlagsrecht  nicht  aus,  erfolgt  die  Berufung  auf
 Vorschlag  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und
 Soziales.

 (4)  Der  Hauptausschuss  ist  beschlussfähig,  wenn
 alle  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  sind.  Er  kann
 sich eine Geschäftsordnung geben.“

 d)  Dem Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt:

 „Die  Mitglieder  unterliegen  bei  der  Wahrnehmung
 ihrer  Tätigkeit  keinen  Weisungen.  Sie  erhalten  eine
 angemessene  Entschädigung  für  den  von  ihnen  aus
 der  Wahrnehmung  ihrer  Tätigkeit  erwachsenden  Ver-
 dienstausfall  und  Aufwand  sowie  Ersatz  der  Fahrtkos-
 ten  entsprechend  den  für  die  ehrenamtlichen  Richter
 der  Arbeitsgerichte  geltenden  Vorschriften.  Die  Ent-
 schädigung  und  die  erstattungsfähigen  Fahrtkosten
 setzt  im  Einzelfall  der  Vorsitzende  des  Hauptaus-
 schusses fest.“

 5.  §  3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3

 (1)  Der  Hauptausschuss  stellt  unter  umfassender  Be-
 rücksichtigung  der  sozialen  und  ökonomischen  Auswir-
 kungen  durch  Beschluss  fest,  ob  in  einem  Wirtschafts-
 zweig  soziale  Verwerfungen  vorliegen  und  Mindest-
 arbeitsentgelte  festgesetzt,  geändert  oder  aufgehoben
 werden  sollen.  Der  Beschluss  ist  schriftlich  zu  begrün-
 den.  Er  bedarf  der  Zustimmung  des  Bundesministeriums
 für Arbeit und Soziales.

 (2)  Die  Bundesregierung,  die  Spitzenorganisationen
 der  Arbeitgeber  und  der  Arbeitnehmer  sowie  die  Landes-
 regierungen  können  dem  Hauptausschuss  unter  Angabe
 von  Gründen  Vorschläge  für  die  Festsetzung,  Änderung
 oder  Aufhebung  von  Mindestarbeitsentgelten  unterbrei-
 ten.“

 6.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „und  Beschäftigungs-
 arten“  gestrichen  und  wird  das  Wort  „Mindestarbeits-
 bedingungen“  durch  das  Wort  „Mindestarbeitsentgel-
 te“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  bisherigen  Wortlaut  wird  das  Wort  „Mindest-
 arbeitsbedingungen“  durch  das  Wort  „Mindestar-
 beitsentgelte“ ersetzt.

 bb)  Folgende Sätze werden angefügt:

 „§  3  Abs.  1  Satz  2  gilt  entsprechend.  Der  Haupt-
 ausschuss  erhält  die  Gelegenheit,  zu  dem  Be-
 schluss Stellung zu nehmen.“
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c)  Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

 „(3)  Die  Bundesregierung  kann  auf  Vorschlag  des
 Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  die
 vom  Fachausschuss  festgesetzten  Mindestarbeits-
 entgelte  als  Rechtsverordnung  erlassen.  Die  Rechts-
 verordnung  kann  befristet  werden.  Sie  bedarf  nicht
 der  Zustimmung  des  Bundesrates.  Sie  ist  an  der  vom
 Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  zu  be-
 stimmenden  Stelle  zu  verkünden  und  tritt  am  Tag
 nach  der  Verkündung  in  Kraft,  sofern  kein  anderer
 Zeitpunkt bestimmt ist.

 (4)  Durch  Mindestarbeitsentgelte  wird  die  unters-
 te  Grenze  der  Entgelte  in  einem  Wirtschaftszweig
 für  den  Beschäftigungsort  festgelegt.  Der  Fachaus-
 schuss  kann  bei  der  Festlegung  nach  Art  der  Tätig-
 keit,  Qualifikation  der  Arbeitnehmer  und  Regionen
 differenzieren.  Er  prüft  im  Rahmen  einer  Gesamt-
 abwägung,  ob  seine  Entscheidung  insbesondere  ge-
 eignet ist,

 1.  angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen,

 2.  faire  und  funktionierende  Wettbewerbsbedin-
 gungen zu gewährleisten und

 3.  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung  zu
 erhalten.“

 7.  §  5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Fachausschuss  besteht  aus  einem  Vorsitzenden
 und  je  drei  Beisitzern  aus  Kreisen  der  beteiligten  Ar-
 beitnehmer und Arbeitgeber.“

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

 „§  2 Abs. 4 gilt entsprechend.“

 8.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Bundesregierung  beruft  auf  Vorschlag  des
 Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  als
 Beisitzer  der  Fachausschüsse  geeignete  Perso-
 nen  auf  Grund  von  Vorschlägen  der  Gewerk-
 schaften  und  der  Vereinigungen  von  Arbeit-
 gebern für die Dauer von drei Jahren.“

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Für  den  Vorsitzenden  gilt  §  2  Abs.  3  Satz  1  ent-
 sprechend.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Für  die  Beisitzer“
 durch die Wörter „Auf die Beisitzer“ ersetzt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Für  den  Vorsitzenden  und  die  Beisitzer  gilt
 §  2 Abs. 5 entsprechend.“

 9.  In  §  7  wird  das  Wort  „Mindestarbeitsbedingungen“
 durch das Wort „Mindestarbeitsentgelten“ ersetzt.

 10.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „die  Mindestarbeits-
 bedingungen“  durch  das  Wort  „Mindestarbeitsent-
 gelte“ ersetzt.

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

 „(2)  Enthält  ein  vor  dem  16.  Juli  2008  abge-
 schlossener  Tarifvertrag  nach  dem  Tarifvertragsge-
 setz  abweichende  Entgeltregelungen,  gehen  dessen
 Bestimmungen  für  die  Zeit  des  Bestehens  des  Tarif-
 vertrages  den  festgesetzten  Mindestarbeitsentgelten
 vor.  Gleiches  gilt  für  einen  Tarifvertrag,  mit  dem  die
 Tarifvertragsparteien  ihren  bestehenden  Tarifver-
 trag  nach  Satz  1  ablösen  oder  diesen  nach  seinem
 Ablauf  durch  einen  Folgetarifvertrag  unmittelbar  er-
 setzen.

 (3)  Ein  Verzicht  auf  ein  nach  §  4  Abs.  3  festge-
 setztes  Mindestarbeitsentgelt  ist  nur  durch  gericht-
 lichen  Vergleich  zulässig.  Die  Verwirkung  des
 Anspruchs  des  Arbeitnehmers  auf  das  Mindestar-
 beitsentgelt  ist  ausgeschlossen.  Ausschlussfristen
 für  die  Geltendmachung  des  Anspruchs  sind  unzu-
 lässig.“

 11.  In  §  9  wird  das  Wort  „Mindestarbeitsbedingungen“
 durch das Wort „Mindestarbeitsentgelten“ ersetzt.

 12.  §  10 wird wie folgt gefasst:

 „§  10

 Das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales
 nimmt  die  Aufgaben  einer  Geschäftstelle  des  Hauptaus-
 schusses  und  der  Fachausschüsse  wahr.  Die  Tätigkeit
 der  Geschäftsstelle  besteht  in  der  Zusammenstellung
 und  Aufbereitung  des  für  die  Tätigkeit  der  Ausschüsse
 erforderlichen  Quellenmaterials,  in  der  technischen
 Vor-  und  Nachbereitung  der  Sitzungen  des  Ausschusses
 sowie  der  Erledigung  der  sonst  anfallenden  Verwal-
 tungsarbeiten.“

 13.  In  der  Überschrift  des  Zweiten  Abschnitts  wird  das
 Wort  „Mindestarbeitsbedingungen“  durch  das  Wort
 „Mindestarbeitsentgelten“ ersetzt.

 14.  §  11 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  das  Wort  „Mindestarbeitsbedin-
 gungen“  durch  das  Wort  „Mindestarbeitsentgelte“
 und  werden  die  Wörter  „dessen  Arbeitsverhältnis
 durch  die  Mindestarbeitsbedingungen  geregelt  ist“
 durch  die  Wörter  „für  dessen  Arbeitsverhältnis  ein
 nach  §  4  Abs.  3  festgesetztes  Mindestarbeitsentgelt
 gilt“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „Mindestarbeitsbedin-
 gungen“  durch  das  Wort  „Mindestarbeitsentgelten“
 und  das  Wort  „Arbeitsbedingungen“  durch  das  Wort
 „Mindestarbeitsentgelte“ ersetzt.

 15.  In  §  12  werden  die  Wörter  „Einhaltung  der  Mindestar-
 beitsbedingungen“  durch  die  Wörter  „Gewährung  der
 Mindestarbeitsentgelte“ ersetzt.

 16.  In  §  13  wird  das  Wort  „Mindestarbeitsbedingungen“
 durch  das  Wort  „Mindestarbeitsentgelte“  und  das  Wort
 „eingehalten“ durch das Wort „gewährt“ ersetzt.

 17.  In  §  14  werden  die  Wörter  „aus  Mindestarbeitsbedin-
 gungen“  durch  die  Wörter  „auf  Zahlung  des  Mindestar-
 beitsentgelts“ ersetzt.

 18.  In  §  15  werden  die  Wörter  „Ist  das  Arbeitsverhältnis
 eines  Arbeitnehmers  durch  Mindestarbeitsbedingungen
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geregelt“  durch  die  Wörter  „Gilt  für  das  Arbeitsverhält-
 nis  eines  Arbeitnehmers  ein  nach  §  4  Abs.  3  festgesetz-
 tes Mindestarbeitsentgelt“ ersetzt.

 19.  §  16 wird wie folgt gefasst:

 „§  16

 Die  nach  §  4  Abs.  3  festgesetzten  Mindestarbeitsent-
 gelte  sind  im  Hinblick  auf  ihre  Beschäftigungswirkun-
 gen,  insbesondere  auf  sozialversicherungspflichtige
 Beschäftigung  sowie  die  Schaffung  angemessener  Ar-
 beitsbedingungen,  fünf  Jahre  nach  Inkrafttreten  des  Ge-
 setzes zu überprüfen.“

 20.  Die §§  17 und 18 werden gestrichen.

 Artikel 2

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Zielsetzung/Wesentlicher Inhalt

 Das  Gesetz  über  die  Festsetzung  von  Mindestarbeitsbedin-
 gungen  von  1952  ist  auf  die  sozialen  und  wirtschaftlichen
 Verhältnisse  der  Nachkriegszeit  zugeschnitten.  Seither  hat
 sich  die  Tariflandschaft  einerseits  erheblich  gewandelt,
 andererseits  nimmt  die  Zahl  der  Wirtschaftszweige  zu,  in
 denen  die  Tarifbindung  erheblich  zurückgegangen  ist.  Vor
 diesem  Hintergrund  hat  sich  der  Koalitionsausschuss  am
 18.  Juni  2007  u.  a.  auf  eine  Aktualisierung  des  Mindest-
 arbeitsbedingungengesetzes verständigt.

 Das  Gesetz  dient  künftig  als  Grundlage  für  Mindestarbeits-
 entgelte  in  Wirtschaftszweigen,  in  denen  es  entweder  keine
 Tarifverträge  gibt  oder  nur  noch  eine  Minderheit  von  Arbeit-
 nehmern  und  Arbeitnehmerinnen  tarifgebunden  beschäftigt
 wird.  Zugleich  wird  die  bisher  mögliche  Festsetzung  „sons-
 tiger Arbeitsbedingungen“ ausgeschlossen.

 Der  Begriff  des  Wirtschaftszweiges  ist  weit  zu  verstehen;  er
 umfasst  Gewerbe  und  Tätigkeiten.  Der  Grad  der  in  einem
 Wirtschaftszweig  vorhandenen  Tarifbindung  ist  künftig  ein-
 zige  Voraussetzung  für  die  Anwendung  des  Gesetzes.  Diese
 Voraussetzung  ist  erfüllt,  wenn  für  einen  Wirtschaftszweig
 keine  Tarifverträge  bestehen  oder  die  an  Tarifverträge  für
 diesen  Wirtschaftszweig  gebundenen  Arbeitgeber  weniger
 als  50  Prozent  der  unter  den  Geltungsbereich  dieser  Tarifver-
 träge  fallenden  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  be-
 schäftigen.  In  Wirtschaftszweigen  mit  einer  Tarifbindung
 von  mindestens  50  Prozent  können  Tarifvertragsparteien  die
 Aufnahme  in  das  Arbeitnehmer-Entsendegesetz  beantragen.

 Das  bisherige  Verfahren  über  die  Festsetzung  von  Mindest-
 arbeitsbedingungen  wird  modernisiert.  Hierfür  wird  der
 Hauptausschuss  dauerhaft  eingerichtet.  Zusammensetzung
 und  Verfahren  des  Hauptausschusses  werden  modernisiert
 und  entbürokratisiert.  Der  Hauptausschuss  setzt  sich  künftig
 aus  einem  Vorsitzenden  und  sechs  weiteren  Experten  zusam-
 men,  die  in  der  Lage  sind,  die  sozialen  und  ökonomischen
 Auswirkungen  von  Mindestarbeitsentgelten  einzuschätzen.
 Die  Spitzenorganisationen  der  Arbeitgeber  und  Arbeitneh-
 mer  sowie  Arbeitnehmerinnen  sind  berechtigt,  jeweils  zwei
 Mitglieder  und  deren  Stellvertreter  vorzuschlagen.  Zwei
 weitere  Mitglieder  und  deren  Stellvertreter  sowie  der  Vorsit-
 zende  und  dessen  Stellvertreter  werden  durch  das  Bundesmi-
 nisterium  für  Arbeit  und  Soziales  vorgeschlagen.  Die  Beru-
 fung  der  sechs  Mitglieder  und  des  Vorsitzenden  und  der
 Stellvertreter  erfolgt  durch  die  Bundesregierung.  Der  Haupt-
 ausschuss  stellt  durch  Beschluss  fest,  ob  in  einem  Wirt-
 schaftszweig  soziale  Verwerfungen  vorliegen  und  Min-
 destarbeitsentgelte  festgesetzt,  geändert  oder  aufgehoben
 werden  sollen.  Bei  den  zu  begründenden  Beschlüssen  hat  der
 Hauptausschuss  die  sozialen  und  ökonomischen  Auswirkun-
 gen  zu  berücksichtigen.  Die  Bundesregierung,  die  Spitzen-
 organisationen  der  Arbeitgeber  und  der  Arbeitnehmer  und
 Arbeitnehmerinnen  sowie  die  Landesregierungen  können
 dem  Hauptausschuss  Vorschläge  unterbreiten,  in  welchen
 Wirtschaftszweigen  Mindestarbeitsentgelte  festgesetzt,  ge-
 ändert oder aufgehoben werden sollen.

 Die  Fachausschüsse  als  Gremien  der  betroffenen  Wirt-
 schaftszweige  werden  so  zusammengesetzt,  dass  sich  diver-
 gierende  Einzelinteressen  nicht  blockieren.  Jeder  Fachaus-
 schuss  besteht  daher  künftig  aus  sechs  Beisitzern,  die  je  zur
 Hälfte  den  Kreisen  der  beteiligten  Arbeitnehmer  und  Arbeit-
 nehmerinnen  und  Arbeitgeber  angehören.  Hinzu  kommt  ein
 unparteiischer  Vorsitzender  mit  Stimmrecht,  der  von  der
 Bundesregierung  auf  Vorschlag  des  Bundesministeriums  für
 Arbeit  und  Soziales  berufen  wird.  Die  Fachausschüsse  wer-
 den  ebenso  wie  der  Hauptausschuss  durch  eine  Geschäfts-
 stelle in ihrer Arbeit unterstützt.

 Die  von  einem  Fachausschuss  in  einem  schriftlich  begründe-
 ten  Beschluss  festgesetzten  Mindestarbeitsentgelte  können
 auf  Vorschlag  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und  So-
 ziales  durch  eine  entsprechende  Rechtsverordnung  der  Bun-
 desregierung festgesetzt werden.

 Der  Fachausschuss  kann  bei  der  Festlegung  von  Mindestar-
 beitsentgelten  nach  Art  der  Tätigkeit,  Qualifikation  der  Ar-
 beitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  sowie  Regionen  diffe-
 renzieren.  Ihm  werden  für  die  Festlegung  Kriterien  an  die
 Hand  gegeben,  die  ihm  eine  sachgerechte  Entscheidung  über
 die Festsetzung von Mindestarbeitsentgelten ermöglichen.

 II. Gesetzgebungskompetenz

 Dem  Bund  steht  nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  12  des  Grund-
 gesetzes  eine  konkurrierende  Gesetzgebungskompetenz  für
 das  Arbeitsrecht  zu.  Diese  Regelungskompetenz  erstreckt
 sich  auf  die  Festsetzung  von  Mindestarbeitsentgelten  für  Ar-
 beitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen.  Mit  dem  Ersten  Gesetz
 zur  Änderung  des  Gesetzes  über  die  Festsetzung  von  Min-
 destarbeitsbedingungen  werden  die  erforderlichen  Rahmen-
 bedingungen geschaffen.

 III. Gesetzesfolgen

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2.  Vollzugsaufwand

 Durch  die  ständige  Einrichtung  des  Hauptausschusses  und
 einer  Geschäftsstelle  für  den  Haupt-  und  die  Fachausschüsse
 entstehen  noch  nicht  bezifferbare  Kosten  für  die  öffentlichen
 Haushalte.  Die  Tätigkeit  der  Mitglieder  des  Hauptausschus-
 ses  und  der  Fachausschüsse  ist  durch  das  Gesetz  als  Ehren-
 amt  ausgestaltet.  Erforderliche  Reisekosten  und  Aufwands-
 entschädigungen  werden  jedoch  erstattet.  Daneben  werden
 Personalkosten  in  der  neu  zu  errichtenden  Geschäftsstelle
 anfallen.

 3.  Sonstige Kosten

 Die  Aussagen  zur  Preis-  und  Kostenwirkung  ergehen  vor
 dem  Hintergrund,  dass  nach  Inkrafttreten  der  Neuregelung
 praktische  Auswirkungen  erst  dann  entstehen,  wenn  der
 Hauptausschuss  für  relevante  Wirtschaftsbereiche  feststellt,
 dass  Mindestarbeitsentgelte  festgesetzt  werden  müssen.  In
 diesen  Wirtschaftsbereichen  kann  es  –  je  nach  festgelegter
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Höhe  durch  den  Fachausschuss  –  zu  einer  Anhebung  des
 Lohnniveaus  kommen.  Diese  kann  sich  in  kosteninduzierten
 Einzelpreiserhöhungen  niederschlagen,  sofern  es  den  Unter-
 nehmen  gelingt,  diese  zusätzlichen  Kosten  auf  ihre  Kunden
 zu  überwälzen.  Die  Festlegung  von  Mindestarbeitsentgelten
 dürfte  in  den  relevanten  Wirtschaftsbereichen  nicht  zeit-
 gleich  erfolgen.  Deshalb  sind  keine  unmittelbaren  Auswir-
 kungen  auf  das  allgemeine  Preisniveau  bzw.  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau zu erwarten.

 Mittelfristig  könnten  Teile  der  deutschen  Wirtschaft  mittel-
 bar  mit  Kosten  belastet  werden.  Je  größer  der  Anteil  der
 Güter  (Waren  und  Dienstleistungen)  mit  erwarteten  Einzel-
 preiserhöhungen  an  den  Vorleistungen  in  anderen  Wirt-
 schaftsbereichen,  desto  stärker  ist  diese  mittelbare  Belas-
 tung.  Soweit  es  den  Unternehmen  in  den  mittelbar
 betroffenen  Wirtschaftszweigen  gelingt,  die  gestiegenen
 Vorleistungskosten  wiederum  an  ihre  Kunden  weiterzu-
 geben,  kann  es  zu  weiteren  Einzelpreiserhöhungen  kommen.
 Infolge  des  Vorleistungscharakters  für  die  Produktion  weite-
 rer  Güter,  die  u.  U.  ihrerseits  Vorleistungen  für  die  Produk-
 tion  anderer  Güter  darstellen,  können  die  erwarteten  Einzel-
 preiserhöhungen  weitere  –  im  Vergleich  zum  Primärimpuls
 aber  schwächere  –  Preiseffekte  bei  den  entsprechenden  ge-
 werblichen  Abnehmern  auslösen,  bis  diese  Preiseffekte  auf
 der Endverbraucherstufe auslaufen.

 Die  Festlegung  von  Mindestarbeitsentgelten  kann  zudem  un-
 mittelbare  und  mittelbare  Auswirkungen  auf  das  Angebot
 und  die  Nachfrage  auf  dem  Arbeitsmarkt,  die  Motivation  der
 Beschäftigten  sowie  die  Arbeitsproduktivität  und  damit  wei-
 tere  Rückwirkungen  auf  Kosten  und  Preise  haben.  Außer-
 dem  können  sich  Rückwirkungen  auf  die  Höhe  der  an
 Beschäftigte  und  an  Arbeitslose  zu  gewährenden  Transfer-
 leistungen  ergeben.  Diese  Effekte  lassen  sich  nicht  eindeutig
 beziffern.

 IV. Bürokratiekosten

 Das  vorliegende  Änderungsgesetz  beschränkt  sich  auf  eine
 Modernisierung  des  geltenden  Mindestarbeitsbedingungen-
 gesetzes.  Es  werden  keine  neuen  Informations-  und  Aus-
 kunftspflichten geschaffen.

 V.  Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
 Bedeutung

 Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung
 sind  durch  das  Gesetzgebungsverfahren  selbst  nicht  zu  er-
 warten.  Da  das  Gesetz  jedoch  die  Festsetzung  von  Mindest-
 arbeitsentgelten  insbesondere  im  Niedriglohnsektor  ermög-
 licht,  der  traditionell  einen  hohen  Frauenanteil  und  einen
 eher  unterdurchschnittlichen  Organisationsgrad  aufweist,  ist
 davon  auszugehen,  dass  das  Gesetz  derzeit  noch  bestehen-
 den  geschlechtsspezifischen  Ungleichheiten  bei  der  tatsäch-
 lichen Höhe der Entlohnung entgegenwirken wird.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des Gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Kurzbezeichnung)

 Das Gesetz erhält eine amtliche Kurzbezeichnung.

 Zu Nummer 2  (Erster Abschnitt)

 Das  Gesetz  über  die  Festsetzung  von  Mindestarbeitsbedin-
 gungen  aus  dem  Jahr  1952  ermöglicht  die  Festsetzung  von
 Entgelten  und  sonstigen  Arbeitsbedingungen.  Sonstige  Ar-
 beitsbedingungen  sind  Gegenstand  anderer  arbeitsrecht-
 licher  Gesetze  wie  z.  B.  des  Bundesurlaubsgesetzes  oder  des
 Arbeitszeitgesetzes.  Vor  diesem  Hintergrund  erfolgt  eine  Be-
 grenzung  des  Gesetzes  auf  die  Festsetzung  von  Mindest-
 arbeitsentgelten.  Die  Überschrift  des  Ersten  Abschnitts  ist
 entsprechend angepasst.

 Zu Nummer 3  (§  1 Abs. 2)

 Mit  dem  Gesetz  über  die  Festsetzung  von  Mindestarbeits-
 bedingungen  von  1952  bestand  die  Hoffnung,  dass  allein  die
 Existenz  des  Gesetzes  einen  Ansporn  darstellen  könnte,
 „repräsentative  Koalitionen“  zu  gründen  und  Tarifverträge
 abzuschließen,  um  so  eine  Anwendung  des  Gesetzes  und  da-
 mit  eine  staatliche  Festsetzung  von  Mindestarbeitsbedingun-
 gen  zu  verhindern  (Fitting,  RdA  1952,  5,  9;  Herschel,
 BArbBl.  1952,  36,  39).  Die  Koalitions-  und  Tariflandschaft
 hat  sich  seither  erheblich  gewandelt.  Die  bislang  in  den
 Buchstaben  a  bis  c  des  Absatzes  2  enthaltenen,  inzwischen
 zeitlich  überholten  Anwendungsvoraussetzungen  werden
 künftig  durch  die  einzige  Anwendungsvoraussetzung  er-
 setzt,  dass  für  einen  Wirtschaftszweig  Tarifverträge  entwe-
 der  nicht  bestehen  oder  –  im  Fall  ihres  Bestehens  –  die  an  die
 betreffenden  Tarifverträge  gebundenen  Arbeitgeber  insge-
 samt  nicht  mehr  als  50  Prozent  der  Arbeitnehmer  und  Ar-
 beitnehmerinnen  in  diesem  Wirtschaftsbereich  beschäftigen.

 Zu Nummer 4  (§  2)

 Zu Buchstabe a

 Die  Einfügung  in  Absatz  1  stellt  klar,  dass  der  Hauptaus-
 schuss  wegen  seiner  zentralen  Aufgabenstellung  als  ständi-
 ges Gremium eingerichtet wird.

 Zu Buchstabe b

 Die  Vorschrift  regelt  die  Zusammensetzung  des  Hauptaus-
 schusses  aus  einem  Vorsitzenden  und  sechs  weiteren  ständi-
 gen  Mitgliedern.  Die  Anzahl  der  weiteren  Mitglieder  wird
 von bislang zehn auf sechs reduziert.

 Aus  der  umfassenden  Aufgabenstellung  des  Ausschusses
 folgt  die  Notwendigkeit  einer  entsprechenden  Qualifikation
 seiner  Mitglieder.  Dieses  Erfordernis  wird  im  neu  eingefüg-
 ten  Absatz  2  Satz  3  ausdrücklich  klargestellt  (Fähigkeit,  um-
 fassend  die  sozialen  und  ökonomischen  Auswirkungen  von
 Mindestarbeitsentgelten einzuschätzen).

 Zu Buchstabe c

 Der  neu  gefasste  Absatz  3  trägt  der  Reduzierung  bei  der  An-
 zahl  der  Mitglieder  durch  eine  Konzentration  auf  eine  Betei-
 ligung  der  Spitzenorganisationen  Rechnung.  Die  Spitzenor-
 ganisationen  der  Arbeitgeber  sowie  der  Arbeitnehmer  und
 Arbeitnehmerinnen  sind  berechtigt,  jeweils  zwei  Mitglieder
 und  deren  Stellvertreter  vorzuschlagen.  Zwei  weitere  Mit-
 glieder  und  deren  Stellvertreter  sowie  der  Vorsitzende  und
 dessen  Stellvertreter  werden  durch  das  Bundesministerium
 für  Arbeit  und  Soziales  vorgeschlagen.  Die  Berufung  der
 sechs  Mitglieder  und  des  Vorsitzenden  und  der  Stellvertreter
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erfolgt  durch  die  Bundesregierung.  Für  den  Fall,  dass  ein
 Spitzenverband  sein  Vorschlagsrecht  nicht  ausübt,  geht  das
 Vorschlagsrecht  auf  das  Bundesministerium  für  Arbeit  und
 Soziales  über.  Ein  solcher  Fall  der  Nichtausübung  liegt  auch
 dann  vor,  wenn  der  Verband  sein  Vorschlagsrecht  nicht
 rechtzeitig ausübt.

 Eine  Regelung  zur  Einberufung  des  Ausschusses  wird  ent-
 behrlich,  da  der  Hauptausschuss  wegen  seiner  zentralen  Auf-
 gabenstellung  nunmehr  als  ständiges  Gremium  eingerichtet
 wird.  Die  Vorschrift  wird  zudem  um  eine  Regelung  über  die
 Beschlussfähigkeit ergänzt.

 Zu Buchstabe d

 In  Absatz  5  Satz  2  wird  die  Weisungsfreiheit  der  Mitglieder
 und  des  Vorsitzenden  bei  der  Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben
 ausdrücklich festgeschrieben. Nach Satz 3 finden zugunsten
 der  Ausschussmitglieder  die  für  die  ehrenamtlichen  Richter
 der  Arbeitsgerichte  geltenden  Vorschriften  über  Aufwands-
 entschädigung  und  Reisekostenerstattung  Anwendung.  Der
 neu  angefügte  Satz  4  stellt  ein  weiteres  Element  dar,  um  die
 Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder sicherzustellen.

 Zu Nummer 5  (§  3)

 Zu Absatz 1

 Die  neue  Fassung  der  Vorschrift  trägt  in  Satz  1  der  zentralen
 Stellung  des  Hauptausschusses  im  Verfahren  besser  Rech-
 nung  und  übernimmt  die  Vorgaben  für  die  Qualifikation  der
 Ausschussmitglieder  zugleich  als  Vorgabe  für  die  Aus-
 schussarbeit.  Der  Hauptausschuss  prüft  jeweils  das  Vorlie-
 gen  der  Voraussetzungen  des  §  1  Abs.  2  und  stellt  durch
 Beschluss  fest,  ob  in  einem  Wirtschaftszweig  soziale  Ver-
 werfungen  vorliegen  und  Mindestarbeitsentgelte  festgesetzt,
 geändert  oder  aufgehoben  werden  sollen.  Dabei  hat  er  u.  a.
 auch  die  in  der  betreffenden  Branche  bestehenden  Lohn-  und
 Tarifstrukturen  einzubeziehen.  Bei  seiner  Entscheidung  hat
 der  Hauptausschuss  die  sozialen  und  ökonomischen  Auswir-
 kungen zu berücksichtigen.

 Der  neue  Satz  2  schreibt  für  den  Beschluss  des  Hauptaus-
 schusses  eine  schriftliche  Begründung  vor.  Nur  auf  einer
 solchen  formalisierten  inhaltlichen  Grundlage  ist  die  an-
 schließende  eigenständige  Prüfung  und  Entscheidung  des
 Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  über  die  vom
 Hauptausschuss  für  erforderlich  gehaltene  Festsetzung  von
 Mindestarbeitsentgelten möglich.

 Zu Absatz 2

 Der  neue  Satz  1  ersetzt  die  bislang  in  Absatz  1  enthaltene
 Möglichkeit  eines  verfahrenseinleitenden  Impulses  des  Bun-
 desministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  durch  ein  Vor-
 schlagsrecht  der  Bundesregierung;  die  Vorschrift  ver-
 deutlicht,  dass  es  sich  nur  um  einen  Vorschlag  handelt.
 Ergänzend  wird  ein  entsprechendes  Vorschlagsrecht  den
 Spitzenorganisationen  der  Arbeitgeber  und  der  Arbeitneh-
 mer  und  Arbeitnehmerinnen  sowie  den  Landesregierungen
 eingeräumt.

 Zu Nummer 6  (§  4)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung  an  den
 neuen §  1 Abs. 2.

 Zu Buchstabe b

 Satz  1  enthält  eine  redaktionelle  Anpassung  an  den  neuen  §  1
 Abs.  2.  Gemäß  Satz  2  findet  das  für  den  Hauptausschuss
 geltende  Erfordernis  einer  schriftlichen  Begründung  für  Be-
 schlüsse  des  Fachausschusses  entsprechende  Anwendung.
 Nach  dem  neuen  Satz  3  erhält  der  Hauptausschuss  Gelegen-
 heit,  sich  zu  der  Entscheidung  des  Fachausschusses  zu  äu-
 ßern.

 Zu Buchstabe c

 Absatz  3  bestimmt,  dass  die  Rechtsverordnung  zur  Festset-
 zung  der  Mindestarbeitsentgelte  künftig  von  der  Bundes-
 regierung  erlassen  wird.  Das  bislang  für  den  Erlass  der
 Rechtsverordnung  zuständige  Bundesministerium  für  Arbeit
 und  Soziales  behält  ein  eigenständiges  Prüfungsrecht  inso-
 weit,  als  es  die  vom  Fachausschuss  vorgeschlagenen  Min-
 destarbeitsentgelte  in  eigener  Verantwortung  prüft.  Stimmt
 es  dem  Vorschlag  des  Fachausschusses  zu,  so  schlägt  es  der
 Bundesregierung  die  Verabschiedung  einer  Rechtsverord-
 nung  vor;  stimmt  es  dem  Vorschlag  nicht  zu,  so  unterbleibt
 mangels  positiven  Vorschlags  des  Bundesministeriums  für
 Arbeit  und  Soziales  eine  Festsetzung.  Der  Vorschlag  des
 Fachausschusses  kann  nur  unverändert  in  die  Rechtsverord-
 nung  übernommen  werden;  es  besteht  keine  Möglichkeit  zur
 inhaltlichen  Abweichung.  Die  Bundesregierung  kann  die
 Rechtsverordnung befristen.

 Bei  den  Änderungen  des  Absatzes  4  handelt  es  sich  in  Satz  1
 um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zu  den  Nummern  2
 und  6  Buchstabe  a.  Darüber  hinaus  wird  das  Arbeitsortsprin-
 zip  durch  Bezugnahme  auf  den  Beschäftigungsort  gesetzlich
 normiert.

 Satz  2  eröffnet  dem  Fachausschuss  die  Möglichkeit,  durch
 die  Festsetzung  verschiedener  Mindestarbeitsentgelte  ange-
 messene  und  für  notwendig  erachtete  Differenzierungen  vor-
 zunehmen.  Auf  diese  Art  und  Weise  können  Unterschiede  in
 Bezug  auf  die  ausgeübte  Tätigkeit  (üblich  ist  beispielsweise
 zwischen  schweren  und  leichten  Tätigkeiten  zu  unterschei-
 den  wie  z.  B.  in  der  Fleischindustrie),  das  Qualifikations-
 niveau  (z.  B.  gelernt/ungelernt)  oder  regionale  Besonderhei-
 ten  berücksichtigt  werden.  Dies  hat  sich  bei  der  Erstreckung
 von  Tarifverträgen  nach  dem  Arbeitnehmer-Entsendegesetz
 bewährt.  Die  Festsetzung  eines  gesamten  Lohngitters  ist
 nicht möglich.

 Satz  3  stellt  sicher,  dass  der  Fachausschuss  bei  der  Festle-
 gung  der  untersten  Grenze  der  Entgelte  die  dem  Gesetz  zu-
 grunde  liegenden  Ziele  berücksichtigt.  Die  Entscheidung  des
 Fachausschusses  muss  daher  insbesondere  geeignet  sein,
 angemessene  Arbeitsbedingungen  zu  schaffen,  faire  und
 funktionierende  Wettbewerbsbedingungen  zu  gewährleisten
 sowie  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung  zu  erhal-
 ten.

 Die  durch  den  Fachausschuss  festgesetzten  Mindestarbeits-
 entgelte  stellen  künftig  vorbehaltlich  der  Übergangsregelung
 des  §  8  Abs.  2  die  ausnahmslose  Bindungswirkung  für  alle
 im  In-  oder  im  Ausland  ansässigen  Arbeitgeber  sicher,  die
 Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  im  Geltungsbereich
 der  Mindestentgeltsätze  beschäftigen.  Das  Mindestarbeits-
 bedingungengesetz  in  seiner  durch  dieses  Gesetz  geänderten
 Fassung  ist  eine  Rechtsvorschrift  über  Mindestentgeltsätze
 im  Sinne  des  §  7  Abs.  1  Nr.  3  des  Arbeitnehmer-Entsende-



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 11 – Drucksache 16/10485
gesetzes  in  der  geltenden  Fassung  (zukünftig  §  2  Nr.  1  des
 Gesetzes  über  zwingende  Arbeitsbedingungen  für  grenz-
 überschreitend  entsandte  und  für  regelmäßig  im  Inland
 beschäftigte  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  –  Arbeit-
 nehmer-Entsendegesetz  –  AEntG),  die  auch  von  auslän-
 dischen  Arbeitgebern  im  Fall  einer  Entsendung  von  Ar-
 beitnehmern  und  Arbeitnehmerinnen  nach  Deutschland
 zwingend zu beachten ist.

 Entsprechend  Artikel  4  Abs.  3  der  Richtlinie  96/71/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  16.  Dezember
 1996  über  die  Entsendung  von  Arbeitnehmern  im  Rahmen
 der  Erbringung  von  Dienstleistungen  (ABl.  EG  1997
 Nr.  L  18  S.  1  –  Entsenderichtlinie)  ergreift  jeder  Mitglied-
 staat  die  geeigneten  Maßnahmen,  damit  die  Informationen
 über  die  Mindestentgeltsätze  allgemein  zugänglich  sind.
 Dies  wird  unter  Berücksichtigung  der  Regelung  des  §  8
 Abs.  2  über  eine  Veröffentlichung  auf  der  Homepage  des
 deutschen  Verbindungsbüros  für  Entsendefragen  sicherge-
 stellt.

 Die  dem  Fachausschuss  an  die  Hand  gegebenen  Kriterien
 sind  zugleich  geeignet,  die  Festsetzung  von  zwingenden
 Mindestarbeitsentgelten  bei  einer  gleichzeitigen  Verdrän-
 gung  niedriger  dotierter  Tarifverträge  verfassungsrechtlich
 zu  rechtfertigen.  Im  Verhältnis  zu  Mindestarbeitsentgelten
 kommen  ungünstigere  Tarifverträge  künftig  nicht  mehr  zur
 Anwendung,  sofern  sie  nicht  unter  die  Übergangsregelung
 des  §  8  Abs.  2  fallen.  Der  mit  der  Verdrängung  bestehender
 Tarifverträge  verbundene  Eingriff  in  die  Tarifautonomie  ist
 grundsätzlich  statthaft,  wenn  er  hinreichend  gewichtigen
 Gemeinwohlbelangen  dient,  denen  gleichermaßen  verfas-
 sungsrechtlicher  Rang  gebührt.  Als  verfassungsrechtlich  le-
 gitimierte  Regelungszwecke  benennt  das  Bundesverfas-
 sungsgericht u. a. folgende Ziele:

 –  die  finanzielle  Stabilität  des  Systems  der  sozialen  Siche-
 rung  (BVerfG  vom  3.  April  2001,  1  BvL  32/97  und  vom
 20. März 2007, 1 BvR 1047/05),

 –  die  Gewährleistung  von  angemessenen  Arbeitsbedingun-
 gen (BVerfG vom 24. Mai 1977, 2 BvL 11/74).

 Diese  verfassungsrechtlichen  Vorgaben  für  eine  Begrenzung
 des  Grundrechts  der  Koalitionsfreiheit  werden  im  Mindest-
 arbeitsbedingungengesetz  durch  die  in  Satz  2  genannten  Kri-
 terien konkretisiert.

 Mit  der  Aufnahme  dieser  Kriterien  macht  der  Gesetzgeber
 von  seinem  Einschätzungs-  und  Prognosevorrang  Gebrauch,
 der  ihm  im  Rahmen  der  Beurteilung  der  Verhältnismäßigkeit
 zukommt.  Es  ist  vornehmlich  seine  Sache,  auf  der  Grundlage
 seiner  wirtschafts-,  arbeitsmarkt-  und  sozialpolitischen  Vor-
 stellungen  und  Ziele  unter  Beachtung  der  Gesetzlichkeiten
 des  betreffenden  Sachgebiets  zu  entscheiden,  welche  Maß-
 nahmen  er  im  Interesse  des  Gemeinwohls  ergreifen  will
 (BVerfG  vom  20.  März  2007,  1  BvR  1047/05).  Der  Verord-
 nungsgeber  hat  den  Beschluss  des  Fachausschusses  vor  Er-
 lass  der  Rechtsverordnung  auf  seine  Verhältnismäßigkeit  zu
 überprüfen  und  dabei  seinerseits  einen  Einschätzungs-  und
 Prognosespielraum.

 Zu Nummer 7  (§  5 Abs. 1)

 Die  Änderungen  des  Absatzes  1  folgen  der  neuen  Konzep-
 tion  für  die  Besetzung  des  Hauptausschusses.  Die  Anzahl
 der  Beisitzer  der  Fachausschüsse  wird  zur  Straffung  des  Ver-

 fahrens  auf  insgesamt  sechs  begrenzt.  Die  Regelungen  zur
 Beschlussfähigkeit  und  zur  Möglichkeit,  sich  eine  Ge-
 schäftsordnung  zu  geben,  gelten  für  die  Fachausschüsse  ent-
 sprechend.  Dies  wird  durch  die  Inbezugnahme  des  neuen  §  2
 Abs. 4 bewirkt (siehe Nummer 4 Buchstabe c).

 Zu Nummer 8  (§  6)

 Zu Buchstabe a

 Satz  1  legt  fest,  dass  die  Berufung  der  Beisitzer  der  Fachaus-
 schüsse  nunmehr  durch  die  Bundesregierung  auf  Vorschlag
 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erfolgt.

 In  Satz  2  wird  das  Verfahren  zur  Berufung  des  Vorsitzenden
 parallel  zu  dem  entsprechenden  neuen  Verfahren  für  den
 Hauptausschuss  geregelt.  Dies  wird  durch  die  Inbezugnah-
 me des neuen §  2 Abs. 3 Satz 1 bewirkt.

 Zu Buchstabe b

 Bei  Buchstabe  b  handelt  es  sich  um  eine  sprachliche  Klar-
 stellung.

 Zu Buchstabe c

 Die  bislang  in  Absatz  4  enthaltene  Regelung  über  die  ehren-
 amtliche  Tätigkeit  und  die  erforderliche  Entschädigung  wird
 durch  einen  Verweis  auf  die  entsprechende  Vorschrift  für  die
 Mitglieder  des  Hauptausschusses  in  §  2  Abs.  5  ersetzt.  Zu-
 gleich  wird  auf  die  für  den  Hauptausschuss  eingeführten  Re-
 gelungen  über  die  Weisungsfreiheit  seiner  Mitglieder  Bezug
 genommen.

 Zu Nummer 9  (§  7)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2.

 Zu Nummer 10  (§  8)

 Zu Buchstabe a

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2.

 Zu Buchstabe b

 Zu Absatz 2

 Die  in  der  Normenhierarchie  höher  stehenden  Regelungen
 einer  Rechtsverordnung  über  Mindestentgeltsätze  gehen
 grundsätzlich  tarifvertraglichen  Regelungen  vor,  die  zuun-
 gunsten  des  Arbeitnehmers  oder  der  Arbeitnehmerin  von  der
 Rechtsverordnung abweichen.

 Dies  gilt  nicht  für  abweichende  Entgeltregelungen  in  einem
 Tarifvertrag  nach  dem  Tarifvertragsgesetz,  der  vor  dem
 16.  Juli  2008  (Zeitpunkt  des  Kabinettbeschlusses)  abge-
 schlossen  worden  ist.  Die  Übergangsregelung  schützt  das
 Vertrauen  der  Tarifvertragsparteien  auf  den  Bestand  ihrer  vor
 dem  Stichtag  abgeschlossenen  Tarifverträge.  Vorrang  genie-
 ßen  zudem  Tarifverträge,  mit  denen  die  Tarifvertragsparteien
 ihren  bestehenden  Tarifvertrag  nach  Satz  1  ablösen  oder  in
 einem  unmittelbaren  zeitlichen  Anschluss  an  dessen  Ablauf
 durch einen Folgetarifvertrag ersetzen.

 Bestehende  Tarifverträge  gehen  während  ihrer  Laufzeit  den
 festgesetzten  Mindestarbeitsentgelten  vor.  Gleiches  gilt
 während  der  jeweiligen  Laufzeit  dieser  Tarifverträge,  wenn
 nicht  tarifgebundene  Arbeitgeber  sowie  Arbeitnehmer  und
 Arbeitnehmerinnen  im  Geltungsbereich  eines  solchen  Tarif-
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vertrages  auf  dessen  Entgeltsätze  arbeitsvertraglich  Bezug
 nehmen.

 Zu Absatz 3

 Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  können  nach  Satz  1
 auf  ihren  Anspruch  auf  Zahlung  des  Mindestarbeitsentgeltes
 im  Wege  eines  gerichtlichen  Vergleichs  verzichten.  Sie  sol-
 len  damit  vor  den  besonderen  Gefahren,  die  mit  einem  au-
 ßergerichtlichen  Vergleich  einhergehen  können,  geschützt
 werden.  Satz  2  regelt  ergänzend,  dass  eine  Verwirkung  des
 Anspruchs  auf  ein  Mindestarbeitsentgelt  ausgeschlossen  ist
 und  Ausschlussfristen  unzulässig  sind.  Der  Zweck  von  Min-
 destarbeitsentgelten  würde  unterlaufen,  wenn  der  Anspruch
 durch  Verzicht,  Verwirkung  oder  den  Ablauf  von  Aus-
 schlussfristen untergehen könnte.

 Zu Nummer 11  (§  9)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2.

 Zu Nummer 12  (§  10)

 Die  umfassende  Aufgabenstellung  der  Ausschüsse  bedarf
 der  fachlichen  und  technischen  Hilfestellung  durch  Experti-
 se  für  die  Entscheidungsfindung  und  Vor-  und  Nachberei-
 tung  der  Ausschusssitzungen.  Diese  Aufgabe  wird  einer
 beim  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  angesie-
 delten  Geschäftsstelle  zugewiesen,  die  u.  a.  auch  einen  um-
 fassenden  Zugriff  auf  das  dortige  amtliche  Tarifregister  be-
 nötigt.  Die  Geschäftsstelle  ist  mit  den  erforderlichen
 Personal- und Sachmitteln auszustatten.

 Die  bislang  in  §  10  geregelte  Möglichkeit  einer  Delegation
 auf einzelne Bundesländer entfällt.

 Zu Nummer 13  (Zweiter Abschnitt)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2.

 Zu den Nummern 14 bis 18 (§§  11 bis 15)

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 2.

 Zu Nummer 19  (§  16)

 Die  Beschäftigungswirkungen  von  nach  diesem  Gesetz  fest-
 gesetzten  Mindestarbeitsentgelten,  insbesondere  ihre  Wir-
 kung  auf  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung  sowie
 die  Schaffung  angemessener  Arbeitsbedingungen  sind  zu
 evaluieren.  Der  gewählte  Untersuchungszeitraum  erlaubt  die
 Analyse  der  Wirkungen  von  Mindestarbeitsentgelten  unter
 wechselnden  ökonomischen  Rahmenbedingungen  und  ist  er-
 forderlich,  um  die  Verfügbarkeit  einer  breiten  Datenbasis
 sicherzustellen.

 Der  bisherige  §  16  fällt  ersatzlos  weg.  Die  für  das  Verfahren
 unerlässlichen  Verfahrensregelungen  für  die  Ausschüsse
 sind  nunmehr  im  Gesetz  geregelt.  Die  Regelung  sonstiger
 Detailfragen  des  Verfahrens  der  Ausschüsse  bedarf  keiner
 staatlichen  Norm,  sondern  wird  den  Ausschüssen  in  eigener
 Verantwortung  übertragen  (vgl.  §  2  Abs.  4  Satz  2  –  neu  –  und
 §  5 Abs. 1 Satz 3 – neu –).

 Zu Nummer 20  (Aufhebung der §§  17 und 18)

 Die  bisher  in  §  17  enthaltene  Berlin-Klausel  ist  gegenstand-
 los. Die Inkrafttretensregelung des §  18 ist verbraucht.

 Zu Artikel 2  (Inkrafttreten)

 Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des
 Gesetzes  auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informations-
 pflichten begründet werden, geprüft.

 Mit  dem  vorliegenden  Entwurf  werden  keine  Informations-
 pflichten  für  Unternehmen,  Bürger  und  Verwaltung  einge-
 führt, geändert oder aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  daher  im  Rahmen  sei-
 nes  gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Re-
 gelungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates*
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  847.  Sitzung  am  19.  September
 2008  beschlossen,  zu  den  Gesetzentwürfen  gemäß  Artikel  76
 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu den Gesetzentwürfen allgemein

 Der  Bundesrat  lehnt  die  in  den  Gesetzentwürfen  vorgese-
 henen  Vermischungen  von  Verwaltungszuständigkeiten
 ab.  Für  den  Vollzug  der  Mindestlohngesetze  müsste  eine
 einheitliche  Zuständigkeit  der  Zollbehörden  geschaffen
 werden.  Darüber  hinaus  wären  auch  die  nach  den  beiden
 Gesetzentwürfen  unterschiedlichen  Verfahren  zu  verein-
 heitlichen.  Unterschiedlich  zuständige  Stellen  und  Ver-
 fahren  führen  zu  unnötigem  Aufbau  von  Bürokratie  und
 vermeidbaren  Kosten.  Vielmehr  entstehen  durch  deren
 Vereinheitlichung Synergieeffekte.

 a)  Die  bisher  für  die  Kontrolle  des  Arbeitnehmer-Ent-
 sendegesetzes  zuständigen  Behörden  der  Zollverwal-
 tung  sollten  auch  die  Zuständigkeit  für  die  Kontrolle
 des  Mindestarbeitsbedingungengesetzes  erhalten.
 Zum  einen  regeln  beide  Gesetze  dieselbe  Materie,
 zum  anderen  handelt  es  sich  in  beiden  Fällen  um
 Bundesgesetze,  die  –  mit  Blick  auf  die  Föderalismus-
 reform  –  auch  einheitlich  von  einer  Bundesbehörde
 vollzogen  werden  sollten.  Der  Bundesrat  lehnt  des-
 halb  die  Zuständigkeit  der  obersten  Arbeitsbehörden
 der  Länder  für  den  Vollzug  des  Mindestarbeitsbedin-
 gungengesetzes ab.

 b)  Der  Bundesrat  fordert  die  Bundesregierung  auf,  ins-
 gesamt  ein  einheitliches  Verfahren  für  den  Vollzug  der
 Gesetzentwürfe zu wählen.

 Die  oberste  Arbeitsbehörde  soll  nach  dem  Mindestar-
 beitsbedingungengesetz  z.  B.  den  Anspruch  eines  Ar-
 beitnehmers  auf  Zahlung  des  Mindestarbeitsentgelts
 im  eigenen  Namen  gerichtlich  geltend  machen  kön-
 nen.  Dies  sieht  das  Arbeitnehmer-Entsendegesetz
 nicht  vor.  Eine  unterschiedliche  Behandlung  dersel-
 ben Rechtsmaterie ist nicht gerechtfertigt.

 Ein  weiteres  Beispiel  ist  die  unterschiedliche  Behand-
 lung  von  Verstößen  nach  den  beiden  Gesetzentwürfen
 (im  Mindestarbeitsbedingungengesetz  sind  keine
 Ordnungswidrigkeiten vorgesehen).

 Zu dem Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache
 16/10485

 2.  Zur Überschrift
 Zu Artikel 1 Nr.  1  (Überschrift MiArbG)

 a)  Die Überschrift ist wie folgt zu fassen:

 „Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  Festsetzung  von
 Mindestarbeitsentgelten“.

 b)  Artikel 1 Nr.  1 ist wie folgt zu fassen:

 ,1.  Die Überschrift ist wie folgt zufassen:

 „Gesetz  über  die  Festsetzung  von  Mindestarbeits-
 entgelten (Mindestarbeitsentgeltgesetz –
 MiArbEntgG)“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  im  Gesetzentwurf  vorgesehene  Bezeichnung  sugge-
 riert,  dass  hierdurch  Mindestarbeitsbedingungen  fest-
 gesetzt  werden  sollen.  Tatsächlich  beschränkt  sich  das
 Gesetz  inhaltlich  auf  die  Festsetzung  von  Mindestarbeits-
 entgelten  und  behandelt  nicht  länger  Mindestarbeitsbe-
 dingungen,  wozu  neben  Entgelten  auch  sonstige  Arbeits-
 bedingungen zu zählen wären.

 Die  vorgesehene  Bezeichnung  (Gesetz  über  die  Festset-
 zung  von  Mindestarbeitsbedingungen)  ist  irreführend
 und  könnte  dahingehend  missverstanden  werden,  spätere
 Erweiterungen  des  Regelungsgegenstandes  auf  Mindest-
 arbeitsbedingungen  seien  geplant.  Die  Gesetzesbezeich-
 nung ist daher entsprechend zu korrigieren.

 3.  Zu Artikel 1 Nr.  5  (§  3 Abs. 1 Satz 1 MiArbG)

 In  Artikel  1  Nr.  5  §  3  Abs.  1  ist  Satz  1  wie  folgt  zu  fassen:

 „Der  Hauptausschuss  stellt  unter  umfassender  Berück-
 sichtigung  der  sozialen  und  ökonomischen  Auswirkun-
 gen  durch  Beschluss  fest,  ob  in  einem  Wirtschaftszweig
 die  Festsetzung,  Änderung  oder  Aufhebung  von  Min-
 destarbeitsentgelten  zur  Befriedigung  der  notwendigen
 sozialen  und  wirtschaftlichen  Bedürfnisse  der  Arbeitneh-
 mer erforderlich erscheint.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Gesetzentwurf  begrenzt  die  Möglichkeit,  Mindest-
 arbeitsentgelte  festzusetzen  auf  Fälle,  in  denen  „unter
 umfassender  Berücksichtigung  der  sozialen  und  ökono-
 mischen  Auswirkungen  […]  in  einem  Wirtschaftszweig
 soziale  Verwerfungen  vorliegen“.  Diese  Festlegung  ist
 grundsätzlich  zu  begrüßen,  da  so  der  Anwendungsbe-
 reich  auf  die  Branchen  beschränkt  wird,  bei  denen  die
 Festsetzung  von  Mindestarbeitsentgelten  dann  auch  so-
 zial  gerechtfertigt  sein  kann.  Um  Auslegungsschwierig-
 keiten  vorzubeugen,  sollte  der  zentrale  Begriff  „soziale
 Verwerfungen“  jedoch  im  Gesetz  definiert  werden.  Vor-
 zuziehen  ist,  wie  vorgeschlagen,  weiterhin  auf  die  Termi-
 nologie des Gesetzes von 1952 zurückzugreifen.

 4.  Zu Artikel 1 Nr.  6 Buchstabe c  (§  4  Abs.  4  Satz  3  Nr.  1
 und  4  –  neu  –  MiArbG)

 In  Artikel  1  Nr.  6  Buchstabe  c  §  4  Abs.  4  ist  Satz  3  wie
 folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  1  ist  das  Wort  „Arbeitsbedingungen“
 durch  das  Wort  „Mindestarbeitsentgelten“  zu  erset-
 zen.

 b)  In  Nummer  2  ist  das  abschließende  Wort  „und“  durch
 ein  Komma  zu  ersetzen,  in  Nummer  3  ist  der  abschlie-

 *  Der  Bundesrat  hat  zu  den  Gesetzentwürfen  auf  den  Bundestagsdruck-

 sachen  16/10485  und  16/10486  eine  gemeinsame  Stellungnahme  ab-

 gegeben.
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ßende  Punkt  durch  das  Wort  „und“  zu  ersetzen  und
 folgende Nummer ist anzufügen:

 „4.  die  Ordnungs-  und  Befriedungsfunktion  der  Ta-
 rifautonomie zu wahren.“

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Es  muss  Ziel  des  Gesetzes  sein,  angemessene  Mindestar-
 beitsentgelte  zu  schaffen.  Dies  sollte  auch  im  Wortlaut
 des  Gesetzes  unmissverständlich  zum  Ausdruck  gebracht
 werden.

 Zu Buchstabe b

 Es  muss  ebenso  Ziel  des  Gesetzes  sein,  die  Ordnungs-
 und  Befriedungsfunktion  der  Tarifautonomie  zu  wahren.
 Dieses  Ziel  sollte  entsprechend  auch  der  Fachausschuss
 im  Rahmen  seiner  Gesamtabwägung  für  seine  Entschei-
 dung  berücksichtigen.  Dies  ist  im  Falle  einer  staatlichen
 Festsetzung  von  Mindestarbeitsentgelten  ohne  einen  Ta-
 rifvertrag,  an  dem  eine  Orientierung  erfolgen  kann,  umso
 dringlicher.

 5.  Zu Artikel 1 Nr.  10 Buchstabe b  (§  8 Abs. 2 und 3
 MiArbG)

 In Artikel 1 Nr.  10 ist Buchstabe b wie folgt zu fassen:

 ,b)  Die  Absätze  2  und  3  werden  durch  folgenden  Absatz
 ersetzt:

 „(2)  Tarifliche  Bestimmungen  gehen  den  festge-
 setzten Mindestarbeitsentgelten vor.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Zwar  beinhaltet  die  vorgesehene  Stichtagsregelung  für
 die  bis  zum  16.  Juli  2008  abgeschlossenen  Tarifverträge
 und  deren  Nachfolgetarifverträge  eine  Wahrung  des  Vor-
 rangs  der  bereits  jetzt  abgeschlossenen  Tarifverträge  vor
 staatlicher  Lohnfestsetzung.  Jedoch  müssen  auch  später
 zustande  gekommene  repräsentative  Tarifverträge  wei-
 terhin  Vorrang  vor  einer  staatlichen  Mindestarbeitsent-
 geltsetzung  haben.  Nach  seiner  Intention  sollte  das
 MiArbG  von  1952  nur  dann  zur  Anwendung  kommen,
 wenn  faktisch  der  Abschluss  von  Tarifverträgen  in  einer
 Branche  nicht  möglich  war.  Kommt  es  aber  zu  einem
 repräsentativen  Abschluss,  so  haben  staatliche  Lohnfest-
 setzungen  im  Hinblick  auf  die  Tarifautonomie  der  Ver-
 tragsschließenden ihre Berechtigung verloren.

 Zu dem Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache
 16/10486

 6.  Zu §  3 Satz 2 – neu –

 Dem §  3 ist folgender Satz anzufügen:

 „Eines  bundesweiten  Tarifvertrages  bedarf  es  nicht,  so-
 weit  Gegenstand  der  Rechtsnormen  des  Tarifvertrages
 Arbeitsbedingungen  im  Sinne  von  §  5  Nr.  2  oder  Nr.  3
 sind.“

 B e g r ü n d u n g

 In  seiner  derzeitigen  Fassung  sieht  der  Gesetzentwurf  das
 Erfordernis  einer  bundesweiten  Geltung  des  Tarifver-
 trags  als  Voraussetzung  für  eine  Erstreckung  nach  dem
 AEntG  nicht  nur  wie  bisher  für  Mindestentgelte  –  wie
 auch  in  der  bisherigen  Praxis  gehandhabt  –  sondern  auch
 für  die  Dauer  des  Erholungsurlaubs,  Urlaubsentgelte,  Ur-
 laubsgeld  und  die  Einziehung  von  Beiträgen  und  die
 Gewährung  von  Leistungen  in  diesem  Zusammenhang

 durch  gemeinsame  Einrichtungen  der  Tarifvertragspar-
 teien  vor.  Folge  ist,  dass  die  in  der  Baubranche  auf  Län-
 derebene  bestehenden  tarifvertraglichen  und  historisch
 gewachsenen  Urlaubskassenregelungen  nicht  länger  vom
 Anwendungsbereich  des  AEntG  erfasst  würden,  eine  Er-
 streckung  wäre  damit  –  anders  als  nach  geltender  Rechts-
 lage – nicht mehr möglich.

 Hierbei  handelt  es  sich  offensichtlich  um  ein  gesetzgebe-
 risches  Versehen,  da  durch  die  Neufassung  des  AEntG
 nicht  in  das  in  der  Baubranche  bestehende  Lohn-  und  Ta-
 rifgefüge eingegriffen werden sollte.

 §  3  AEntG-E  ist  daher  –  wie  vorgeschlagen  –  zu  ergän-
 zen.

 7.  Zu §  7 Abs. 5 Satz 1

 In  §  7  Abs.  5  Satz  1  sind  die  Wörter  „ein  aus  je  drei  Ver-
 tretern  der  Spitzenorganisationen  der  Arbeitgeber  und
 der  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  bestehender
 Ausschuss  (Tarifausschuss)“  durch  die  Wörter  „der  Aus-
 schuss  nach  §  5  Abs.  1  Satz  1  des  Tarifvertragsgesetzes
 (Tarifausschuss)“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 §  7  Abs.  5  Satz  1  AEntG-E  definiert  einen  Tarifausschuss
 legal.  Es  gibt  bereits  nach  §  5  des  Tarifvertragsgesetzes
 (TVG)  einen  festen  Tarifausschuss  beim  Bundesministe-
 rium  für  Arbeit  und  Soziales,  der  auch  für  diese  Tarifver-
 träge  eingeschaltet  werden  sollte;  die  Schaffung  eines
 (eigenen)  Tarifausschusses  für  diese  Fälle  ist  nicht  sinn-
 voll;  das  Erfahrungswissen  des  Tarifausschusses  nach  §  5
 TVG  ginge  verloren.  Es  ist  damit  ausreichend,  in  §  7
 Abs.  5  Satz  1  AEntG-E  auf  den  Tarifausschuss  nach  §  5
 TVG zu verweisen.

 8.  Zu Abschnitt  5  (Überschrift)

 Die Überschrift zu Abschnitt 5 ist wie folgt zu fassen:

 „Kontrolle  und  Durchsetzung  durch  staatliche  Behörden;
 Auftragssperren durch öffentliche Auftraggeber“.

 B e g r ü n d u n g

 Da  ein  Teil  der  öffentlichen  Auftraggeber  im  Sinne  des
 §  98  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen
 private  Unternehmen  sind,  verleitet  die  Überschrift  des
 Abschnitts  5  zur  Annahme,  dass  §  17  AEntG-E  für  diese
 nicht gilt.

 9.  Zu §  17 Abs.  2

 In  §  17  Abs.  2  sind  nach  den  Wörtern  „öffentlichen  Auf-
 traggebern“  die  Wörter  „und  solchen  Stellen,  die  von
 öffentlichen  Auftraggebern  zugelassene  Präqualifika-
 tionsverzeichnisse  oder  Unternehmer-  und  Lieferanten-
 verzeichnisse führen,“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Zur  Zuverlässigkeitskontrolle  werden  zunehmend  Prä-
 qualifikationsverzeichnisse  und  Unternehmer-  und  Liefe-
 rantenverzeichnisse  zu  Hilfe  genommen,  die  nicht  immer
 vom  öffentlichen  Auftraggeber  selbst  geführt  werden.
 Daher  besteht  aus  Gründen  der  Entbürokratisierung  ein
 Bedürfnis,  die  Mitteilung  auch  an  die  die  Verzeichnisse
 führenden  Stellen  zuzulassen,  sofern  deren  Verzeichnisse
 von  öffentlichen  Auftraggebern  zugelassen  sind.  Die  Art
 der Zulassung kann jedes Land und der Bund regeln.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Zu Nummer 1  (Zu den Gesetzentwürfen allgemein)

 Die  Vollzugs-  und  Sanktionsvorschriften  des  Arbeitneh-
 mer-Entsendegesetzes  haben  sich  nach  Auffassung  der  Bun-
 desregierung bewährt.

 Die  Bundesregierung  hat  sich  –  entsprechend  den  Vorgaben
 des  Koalitionsausschusses  –  auf  punktuelle  Änderungen  bei
 den  inhaltlichen  Fragen  der  Festsetzung  von  Branchen-Min-
 destlöhnen beschränkt.

 Zu Nummer 2  (Zur Überschrift MiArbG)

 Die  angeregte  Änderung  der  Bezeichnung  des  Gesetzes  ist
 nach  Auffassung  der  Bundesregierung  nicht  erforderlich.
 Die  Änderungen  wurden  auf  die  zur  Modernisierung  zwin-
 gend notwendigen Regelungen beschränkt.

 Zu Nummer 3  (Zu §  3 Abs. 1 Satz 1 MiArbG)

 Der Vorschlag wird abgelehnt.

 Die  Gesetzesänderungen  haben  das  Ziel,  das  Mindestarbeits-
 bedingungengesetz  an  die  heutigen  Verhältnisse  anzupassen
 und  in  den  Wirtschaftszweigen,  in  denen  es  nach  den  Fest-
 stellungen  des  Hauptausschusses  erforderlich  ist,  Mindestar-
 beitsentgelte  möglich  zu  machen.  Die  vom  Bundesrat  vorge-
 schlagene Änderung trägt diesem Ziel nicht Rechnung.

 Zu Nummer 4  (Zu §  4 Abs. 4 Satz 3 Nr.  1 und 4 – neu –
 MiArbG)

 Der Vorschlag wird abgelehnt.

 Aufgabe  des  Fachausschusses  ist  es  ausschließlich,  Mindest-
 arbeitsentgelte  festzusetzen  (vgl.  §  1  Abs.  2,  §  4  Abs.  2  und  4
 Satz  1  des  Gesetzentwurfs).  Bei  seiner  Entscheidung  über
 die  Festsetzung  von  Mindestarbeitsentgelten  muss  der  Fach-
 ausschuss  gemäß  §  4  Abs.  4  Satz  3  im  Rahmen  einer  Ge-
 samtabwägung  prüfen,  ob  seine  Entscheidung  insbesondere
 geeignet  ist,  angemessene  Arbeitsbedingungen  zu  schaffen.

 Zu Nummer 5  (Zu §  8 Abs. 2 und 3 MiArbG)

 Der Vorschlag wird abgelehnt.

 Den  Belangen  der  Tarifvertragsparteien  wird  durch  die  Re-
 gelung  des  §  8  Abs.  2  des  Gesetzentwurfs  zum  Mindestar-
 beitsbedingungengesetz Rechnung getragen.

 Zu Nummer 6  (Zu §  3 Satz 2 – neu – AEntG)

 Die  Bundesregierung  teilt  die  Einschätzung  des  Bundesra-
 tes,  dass  die  bestehenden  materiellrechtlichen  Urlaubsrege-
 lungen,  auf  denen  das  Urlaubskassenverfahren  der  deut-
 schen  Bauwirtschaft  beruht,  das  Erfordernis  bundesweiter
 Tarifverträge  nicht  erfüllen.  Der  Gesetzentwurf  der  Bundes-
 regierung  sollte  in  den  vom  Geltungsbereich  des  Arbeitneh-
 mer-Entsendegesetzes  bereits  erfassten  Branchen  nicht  zu
 Änderungen  führen.  Die  Bundesregierung  wird  daher  im
 weiteren  Verlauf  des  Gesetzgebungsverfahrens  prüfen,  wie
 den  Besonderheiten  der  Urlaubskassen  im  Baugewerbe
 Rechnung getragen werden kann.

 Zu Nummer 7  (Zu §  7 Abs. 5 Satz 1 AEntG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundesra-
 tes  zu,  klarzustellen,  dass  es  sich  bei  dem  Tarifausschuss  um
 den  bereits  bestehenden  Tarifausschuss  nach  §  5  des  Tarif-
 vertragsgesetzes handelt.

 Zu Nummer 8  (Zu Abschnitt 5 AEntG – Überschrift)

 Die  Überschrift  des  Abschnitts  5  des  Gesetzentwurfs  ist  nach
 Auffassung  der  Bundesregierung  nicht  korrekturbedürftig.
 Der  Begriff  des  öffentlichen  Auftraggebers  wird  in  §  98  des
 Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen,  auf  den  §  17
 Abs.  1  des  Gesetzentwurfs  ausdrücklich  verweist,  definiert
 und  umfasst  unter  bestimmten  Voraussetzungen  „natürliche
 und juristische Personen des privaten Rechts“.

 Zu Nummer 9  (Zu §  17 Abs. 2 AEntG)

 Nach  Auffassung  der  Bundesregierung  ist  es  sinnvoll,  im
 weiteren  Verlauf  des  Gesetzgebungsverfahrens  zu  prüfen,  ob
 die  für  die  Verfolgung  und  Ahndung  von  Ordnungswidrig-
 keiten  nach  §  19  des  Gesetzentwurfs  zuständigen  Behörden
 auch  „solchen  Stellen,  die  von  öffentlichen  Auftraggebern
 zugelassene  Präqualifikationsverzeichnisse  oder  Unterneh-
 mer-  und  Lieferantenverzeichnisse  führen“,  die  erforder-
 lichen Auskünfte auf Verlangen geben dürfen.
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